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 Veröffentlicht am 09.10.2023

Norm

ZPO §50

1. ZPO § 50 heute

2. ZPO § 50 gültig ab 01.04.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2009

3. ZPO § 50 gültig von 01.03.1992 bis 31.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 628/1991

Rechtssatz

Wendet sich eine Partei mit einem einheitlichen Kostenrekurs gegen den Kostenzuspruch an die gegnerische

Hauptpartei und den diese unterstützenden Nebenintervenienten, sind die Kosten des Rekursverfahrens nach

Streitwertanteilen aufzuteilen und ist innerhalb der so ermittelten Anteile mittels Quotenkompensation je nach Erfolg

der jeweiligen Partei vorzugehen.
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